
Die WoWo beginnt am Donnerstag ab 18 Uhr und endet am Sonntag um 14:00 

Uhr. Die Kosten belaufen sich auf 35€ pro Teilnehmer. diese sind bei Abgabe der 

Anmeldung mit abzugeben (es kann auch überwiesen werden). 
 

Name und Geburtstag des Teilnehmers / der Teilnehmerin: 
 

Anschrift: 
 

Name des / der Erziehungsberechtigten: 
 

Name und Anschrift der Krankenkasse: 
 

Telefonische Erreichbarkeit des / der Erziehungsberechtigten: 
 

Bemerkungen (z.B. Angabe von gesundheitlichen Problemen, Angabe von Allergien und  
Unverträglichkeiten!):  
 

Besondere Ernährung: 

Teilnahmebedingungen 
• Der Teilnehmer hat den Anweisungen der Freizeitleitung Folge zu leisten. Sollte der Teilnehmer trotz 

mehrfacher Aufforderungen die Anweisungen nicht beachten, oder andere Teilnehmer gefährden, kann ein 
Ausschluss aus der WohnWoche erfolgen. 

• Der Veranstalter haftet nicht bei Verlust oder Beschädigung von Eigentum des Teilnehmers. 

• Der Veranstalter ist bei Anmeldung darüber in Kenntnis zu setzen, sollte ein Teilnehmer während der 

Veranstaltung auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen sein. Für die Einnahme der ausreichenden 

Dosis/Menge ist ausschließlich der Teilnehmer verantwortlich. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung. 

• Der Veranstalter wird seiner Verpflichtung nachkommen, bei akuten Erkrankungen und Verletzungen des 

Teilnehmers unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen wie insbesondere Einschaltung des 

Rettungsdienstes zu veranlassen. Eventuell entstehende Zusatzkosten werden vom Veranstalter nicht 

übernommen. 

• Der Veranstalter haftet nicht bei Verlust oder Beschädigung von Eigentum des Teilnehmers. 

• Der Teilnehmer erklärt gegenüber der Christuskirche, dass er für vom Teilnehmer an Dritten verursachte 
Personen-, Sach- und Vermögensschäden in Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen privatrechtlichen Inhalts 
haftet. 

 
Mein Kind ist von mir angewiesen worden, den Anordnungen der Verantwortlichen der Wohnwoche Folge zu 
leisten.  

Ich versichere, dass mein Kind an keiner ansteckenden Krankheit leidet. Eine Informationspflicht besteht auch bei 
Behinderungen, gesundheitlichen Problemen (Allergien, Hitzeempfindlichkeit, Bewegungseinschränkungen) und 
bei psychischen Problemen.  

Ich gestatte, dass mein Kind bei kleinen Verletzungen von dem Mitarbeiter medizinisch versorgt werden darf. 
Gemeint sind hier z.B. kleine Schürfwunden, Insektenstiche, Sonnenbrand, Zeckenentfernung.  

Ich habe die Teilnahmebedingungen zur Kenntnis genommen, erkläre mich einverstanden und habe mein Kind 
entsprechend informiert. 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

Ort, Datum                                                                                              Unterschrift des Erziehungsberechtigten                                               



 

 
 

 

 

Einverständniszettel 

 
WohnWoche 

08.02-11.02.2024 
In der Chistuskirche Gütersloh 


